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Umweltverträglichkeit als Vorgabe
Die Energieversorgung umfasst die gesamte Kette von der Primärenergieproduktion bis zur Verteilung von Energieträgern

und Energie. Sie ist Sache der Energiewirtschaft. Das Gesetz gibt aber einen Rahmen vor: Neben „ausreichend",
„breitgefächert", „sicher" und „wirtschaftlich" ist besonders die Umweltverträglichkeit ein Anliegen, für das sich das

Bundesamt für Energie besonders einsetzt.
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(Art. 6)

Strom aus fossilen Energien
Heute

werden in der Schweiz rund 2% des Strombedarfs mit fossi¬

len Energien (Erdöl, Gas) gedeckt. Bei der Verbrennung fossiler

Energien entsteht zwangsläufig Kohlendioxid CO2, das für den

weltweiter) Tfeibhauseffekt hauptsächlich verantwortlich gemacht wird.

—Sollten als Ersatz für die bestehenden Kernkraftwerke künftig Öl-

~~edefGaskraftwerke gebaut und betrieben werden müssen, würde

>irf)djeX02-Bilanz der Schweiz tendenziell verschlechtern. Unser

_ Land „hat sich jedoch an der Umweltkonferenz von Kyoto zur Redukti-

_ohdesülCh-Ausstosses bis zum Jahr 2010 um 10% gegenüber dem

•—iaht-ZOOO verpflichtet. Um die Erreichung dieses Zieles nicht unnötig

-—Hl erschweren, sollen die nach kantonalem Recht für Bewilligungen

zuständigen Behörden in jedem Fall

a) prüfen, ob anstelle einer fossilen Stromerzeugung erneuerbare

Enetgjen genutzt werden könnten. Die Kosten müssen zumutbar blei-

bep-Otjer aber die Stromkonsumenten sind bereit, für Ökostrom den

' Mehrpreis zu bezahlen. Wo im konkreten Fall erneuerbare Energien

"'nicht'eingesetzt werden können, sollen

'N/fl) fossile Kraftwerke nach Möglichkeit mit der besten Brenn-

„Stpffausnutzung betrieben werden. Solche z. B. mit Wärme-Kraft-

Koppjüggsanlagen (WKK) nutzen den Brennstoff bis zu 90%,

,g|ger|über der reinen Stromproduktion mit bestenfalls 60% Nut-

aingsgrad. Bereits heute wer-

^derTzunehmend kleine WKK-

Anlagen mit Erd- oder Biogas

Ijjötrieben. Gleichzeitig erset-

..^zen mehr und mehr

Wärmepumpen fossile Heizungen, so

dass das C02-Minderungsziel
'eist gefährdet ist, wenn grössere

Kraftwerke fossil betrieben

werden. 5c
BHKW-A

(Art. 7) Anschlussbedingungen

Faire Preise für kleine
Produzenten

Der
Energienutzungsbeschluss und die entsprechende Verordnung

enthalten bereits Grundsätze und Ausführungsbestimmungen
über die Vergütung der Überschussenergie, die unabhängige
Produzenten in das öffentliche Netz einspeisen. Mit dem Energiegesetz

ergeben sich gegenüber den bisher gültigen Anschlussbedingungen

wenig Neuerungen, so dass die Kontinuität der Anschlussbedingungen

weitgehend gewahrt wird. Artikel 7 beinhaltet im wesentlichen

die folgenden Bestimmungen:

• Bei der Stromproduktion aus erneuerbaren Energien richtet sich die

Vergütung nach den Kosten für die Beschaffung gleichwertiger Energie

aus inländischen Produktionsanlagen. Dies dürfte wie bisher

einer Vergütung von ca. 16 Rp. pro kWh entsprechen.
• Bei Kleinwasserkraftwerken (Leistung bis 1 MW) kann die nach

kantonalem Recht zuständige Behörde - in der Regel die Energiedirektion

oder der Gesamtregierungsrat - die für erneuerbare Energien

Die gesetzlich verankerten Anschlussbedingungen fördern die dezentrale
Stromproduktion

Die Vergütungsempfehlun¬

gen des UVEK waren bis-

her beim Vollzug der

Anschlussbedingungen sehr hilfreich

und unterstützten die

Aushandlung von fairen

Rücklieferpreisen für eingespeisten

Strom aus dezentralen Anlagen.

Lange Zeit bestand eine

Unsicherheit über die rechtliche

Verbindlichkeit der

Empfehlungen. Die beiden

Bundesgerichtsentscheide vom 24.

Mai 1996 und 21. März 1997,

welche die Vergütung von 16

Rp./kWh für Strom aus erneu-

erbaren Energien vollumfänglich

gestützt haben, brachten

hingegen Klarheit.

Die unabhängigen

Produzenten erwarten zu Recht eine

gewisse Kontinuität bei der

Vergütungsregelung. Ist diese

Voraussetzung nicht genügend

erfüllt, würden die erwünschten

Investitionsentscheide hin¬

ausgeschoben. Die

Vergütungsregelung gibt den Kantonen

genügend Spielraum, um

auch den effizienten Einsatz

fossiler Energien zu gewährleisten.

So hat der Kanton Basel-

Landschaft in seinem Energiegesetz

beispielsweise für

dezentral fossil betriebene

WKK-Anlagen Vergütungsansätze

festgelegt, die über

denjenigen des Bundes liegen.

Mit kantonalen Subventionen

kann die Förderwirkung der

Anschlussbedingungen
verstärkt werden.

Peter Stucki, Leiter der
Energiefachstelle Kanton Basel-

Landschaft, Präsident der

Kommission für Fragen der

Anschlussbedingungen für

Selbstversorger.



gültige Vergütung reduzieren, wenn zwischen Ubernahmepreis und

Produktionskosten ein offensichtliches Missverhaltnis besteht

• Die Vergütung fur Elektrizität, die in fossil betriebenen Warme-

Kraft-Kopplungsanlagen (WKK) erzeugt wird, richtet sich nach

marktorientierten Bezugspreisen fur gleichwertige Energie Gegenüber

der bestehenden Vergutungsregelung durfte keine wesentliche

Differenz entstehen

• Die Kantone können einen Ausgleichsfonds zugunsten der

Unternehmungen der öffentlichen Energieversorgung errichten, die

uberproportional viel elektrische Energie von unabhängigen Produzenten

ubernehmen

Fur den Vollzug dieser Bestimmungen im Jahr 1999 sollen als

Ubergangslosung die Vergutungsempfehlungen des UVEK vom

Dezember 1995 um ein Jahr verlängert werden Ab 1 Januar 2000
sind neue Vergutungsempfehlungen mit aufdatierten Zahlen zu den

Kosten neuer inländischer Produktionsanlagen vorgesehen

Urs Naf, Dienst Energiepolitik, BFE

(Art. 8)

Energiesparen beim Autofahren

Artikel
8 des Energiegesetzes schafft die Grundlage fur die Weiter¬

fuhrung der Verordnung über den Treibstoffverbrauch von neuen

Personenwagen (Anhang 2 des Energiegesetzes) Von 1996 bis 2001

wird eine Verbrauchsabsenkung von 15 Prozent der Neuwagenflotte

angestrebt 1996/97 war bereits eine Reduktion um 1,8 Prozent zu

verzeichnen

Das Ziel ist erreichbar, wenn vor allem die AutoImporteure ihre

Marketinganstrengungen furverbrauchsgunstige Fahrzeuge verstarken

Ein Schritt in diese Richtung ist beispielsweise die 1997

abgeschlossene Vereinbarung zwischen der Vereinigung der Schweizerischen

Automobil-Importeure und dem TCS über die Angabe des

Treibstoffverbrauchs, insbesondere in Ausstellungsräumen und in der

Werbung Auf internationaler Ebene sind die gemeinsam mit den

Autohersteilern entwickelten Aktivitäten der Europaischen Union und

der Europaischen Transportministerkonferenz wichtig, an welchen

sich die Schweiz soweit möglich beteiligt
Neben der Marktdurchdringung der energietechnisch verbesserten

Autos gibt es andere Stossrichtungen, die mit dem Nachfolgeprogramm

von Energie 2000 weiter verfolgt werden die sparsame
Fahrweise (z B Eco-Drive-Kurse) und das ressourcenschonende Mobi-

litatsverhalten (Nutzung kombinierter Verkehrsdienstleistungen,

Verkehrsmanagement in Städten)

Das Energiegesetz ermöglicht im Fahrzeugbereich neben Verein¬

barungen und Zielwerten

auch die Einfuhrung von

marktwirtschaftlichen

Instrumenten und den Erlass von

Zulassungsvorschriften Sol

che weitergehenden
Massnahmen werden auf Bundesebene

allerdings nur fur den

Fall in Betracht gezogen, dass

die Marketinganstrengungen

fur die Erreichung des Zielwertes

nicht ausreichen

Martin Renggli,

Leiter Dienst Energiepolitik, BFE

Rating für Gebäude:

Das Energiegesetz
ermöglicht neue
Sparmassnahmen

Freiwillige Aktivitäten und Fordermassnahmen,

neuerdings auch für die rationelle Energienutzung,

und Vorschriften bilden die Eckpfeiler der

Energiepolitik im Gebäudebereich. Es ist ein

wichtiges Ziel des Energiegesetzes, die
Zusammenarbeit Bund - Kantone und Bund - Privat-

iaftzu verstarken. Die bisherigen Erfah-

mit dem Aktionsprogramm Energie 2000
dazu viele wertvolle Anhaltspunkte.

n

hema Gebäude umfasst Bau, Unterhalt, Werter-

ung, Sanierung, Modernisierung, Umnutzung

I^id Betrieb von allen Arten von Gebäuden Die

kteure sind Investoren, Banken, Planer, Aus-

Hersteller, Betreiber, Mieter, Bund und Kanto-

e Werden die einzelnen Rollen gemeinsam festgelegt

nd die herrschenden Marktmechanismen berücksichtigt,

erg;ben sich viele zusätzliche Impulse

Das ziel besteht also darin, die vielen vorhandenen

/SfIflöÖyin diesem Bereich zu erkennen und gemeinsam
besser zum Tragen zu bringen Ein wichtiger Punkt ist

dabeindäss die weitaus meisten Investitionsentscheide

nicht wegen des Energiesparens ausgelost werden, son-

~Tlern class Werterhaltung, Modernisierung und Umnut-

iung d«S wichtigsten Grunde sind

Gleicher Massstab - gleiche Marschrichtung
- gemeinsamer Erfolg
Das BFE will - zusammen mit den drei Hauptakteuren

-dar-lAkrtschaft, den Investoren, Banken und Planern -
LfanSaflng fur das nachhaltige Bauen erstellen Wenn

^ diese'difi Akteure den gleichen Massstab anwenden,

—wwl'esIllingen, verschiedene Unsicherheiten abzubau-

eryDffaurch nimmt die Investitionsbereitschaft zu, und

laagfrtJllige Sanierungsarbeiten werden schneller aus-

gefufl

r dem Begriff Nachhaltigkeit besteht heute die

Möglichkeit, Bauvorhaben besserauf ihre Auswirkungen

auf ihcJJmfeld zu beurteilen Diese Gelegenheit gilt es

:u niftZRn, da über die zusätzlichen Elemente Ökologie,

le und Sozialvertraglichkeit immer wieder auch

die Eflajgie als wichtiges Element in die Gesamtbeurtei-

lung eingebracht werden kann In den nächsten Jahren

wird dnker Ansatz mithelfen, weitere erhebliche Senkun-

Energieverbrauchs von Neu- und Umbauten zu

reichen Damit diese Wirkung erzielt wird, müssen

mehren Anliegen des wirtschaftlichen Umfeldes

berücksichtigt werden, ein Element allein hat ein zu kleines

ewiM dies gilt auch fur das unbestritten wichtige

ia Energie
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